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▶▶ Korrektur von Bilanzansätzen
rückgängigmachung von iAB im nachgang zu einer Betriebsprüfung

| In der Praxis kommt es infolge von Betriebsprüfungen immer wieder zu nach-
träglichen Veränderungen des Betriebsvermögens, weil z. B. Aufwendungen 
nachaktiviert werden. Sind im Prüfungszeitraum Investitionsabzugsbeträge 
(IAB) unter Einhaltung der Betriebsgrößenmerkmale (derzeit: Gewinn bei 
 Gewerbetreibenden unter 235.000 EUR) gebildet worden und führen diese Erhö-
hungen zu einer Überschreitung des Grenzwertes, entfällt nachträglich auch 
der IAB. Wie schnell man in eine solch missliche Lage kommen kann, zeigt eine 
aktuelle Entscheidung des FG Niedersachsen (24.6.20, 9 K 253/18, rkr.) | 

Eine solche „Steuerfalle“ kann auch dann entstehen, wenn in den Vorjahren 
die Bilanzierung von unentgeltlichen Gesellschafterdarlehen der Komman-
ditisten einer GmbH & Co. KG als Sonder-BV I unterblieben ist und dies nicht 
beanstandet wurde. Wird dieser Fehler nun infolge einer BP korrigiert, 
 können auch hier die Betriebsgrößenmerkmale schnell „Makulatur“ sein. 
Die daran anknüpfende Rückgängigmachung des im Prüfungszeitraum 
 gebildeten IAB hielt das FG jedenfalls für rechtmäßig.

PrAXiStiPP | Da das Urteil rechtskräftig geworden ist, sollte sich die Gestal-
tungspraxis auf die Urteilsgrundsätze einstellen. Vor Bildung eines IAB sollte  das 
Risiko späterer Korrekturen von Bilanzansätzen im Rahmen einer Betriebs-
prüfung zur Vermeidung von Steuerschäden abgeschätzt werden. Insbesondere 
die korrespondierende Bilanzierung unentgeltlicher Gesellschafterdarlehen in 
 Steuer- und Sonderbilanz sollte vorab überprüft werden. Für IAB, die in nach 
dem 31.12.19 endenden Wirtschaftsjahren in Anspruch genommen werden, sollte 
man zudem die im Entwurf des JStG 2020 vorgesehene, für alle Einkunftsarten 
einheitlich geltende Gewinngrenze von 150.000 EUR im Blick haben.
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▶▶ Einkommensteuererklärung
Pflicht zur elektronischen Übermittlung auch in fällen der 
Pflichtveranlagung

| Arbeitnehmer, die neben ihren Einkünften aus nicht selbstständiger Arbeit 
noch Gewinneinkünfte von über 410 EUR erzielen, sind verpflichtet, ihre ESt-
Erklärung in elektronischer Form abzugeben. Der Umstand, dass aufgrund der 
gewählten Lohnsteuerklassen auch ein Fall einer Pflichtveranlagung nach § 46 
Abs. 2 Nr. 3a EStG gegeben ist, eröffnet nicht die Ausnahmeregelung des § 25 
Abs. 4 S. 1 Hs. 2 EStG (FG Thüringen 27.6.19, 3 K 261/19, Rev. BFH: X R 36/19). |

PrAXiStiPP | Man darf gespannt sein, wie sich der BFH hier positionieren wird 
(zur Verpflichtung zur elektronischen Abgabe von USt-Voranmeldungen siehe BFH 
14.4.15, V B 158/14, BFH/NV 15, 1115). Bei einer pflichtwidrig nicht elektronisch über-
mittelten, sondern nur auf Papier eingereichten Erklärung legt die Finanz-
verwaltung regelmäßig die erklärten Besteuerungsgrundlagen im Wege einer 
Schätzung nach § 162 AO der jeweiligen Steuerfestsetzung zugrunde. Die Pflicht 
zur elektronischen Abgabe einer ESt-Erklärung bleibt in diesem Fall aber beste-
hen. Ungeachtet dessen muss das Finanzamt jedoch gemäß § 150 Abs. 8 AO bei 
begründetem Antrag auch Steuererklärungen in Papierform akzeptieren.
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